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§ 10 SchuOG 1995 § 10
 SchuOG 1995 - Salzburger Schulorganisations-Ausführungsgesetz 1995

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2022

Sonderschulen haben in solcher Zahl und an solchen Orten zu bestehen, daß möglichst alle Kinder mit einem

sonderpädagogischen Förderbedarf (§ 8 Abs 1 Schulp ichtgesetz 1985), die nicht eine allgemeine Schule besuchen, bei

einem ihnen nach den jeweils gegebenen örtlichen Verhältnissen zumutbaren Schulweg eine ihrer Behinderung

entsprechende Art der Sonderschule besuchen können. Ihre Errichtung setzt voraus, daß voraussichtlich ständig

mindestens drei Klassen gebildet werden können.
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